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• findet in folgenden Fächern statt: 

- Deutsch (schriftlich, 210 min.): 12.05.2026 

- Mathematik (schriftlich, 180 min.): 18.05.2026 

- Biologie oder Chemie oder Physik (schriftlich, 120 min.): 20.05.2026 
(Fächerwahl erfolgt nach Erhalt des Halbjahreszeugnisses) 

- Englisch (mündlich, 2 Schüler - 20 min., 3 Schüler 30 min.; auf Antrag anstatt En auch 
Prüfung in 2. FS möglich): 28./29.05.2026

1. BLF - Durchführung



• in allen Fächern der BLF mind. Note 4 oder 

• in höchstens einem Fach Note 5, in übrigen Fächern nicht schlechter als Note 4 oder 

• in höchstens 2 Fächern Note 5, diese müssen jeweils ausgeglichen werden; in übrigen 
Fächern nicht schlechter als Note 4 oder 

• in höchstens einem Fach Note 6, diese muss ausgeglichen werden; in übrigen Fächern 
nicht schlechter als Note 4

1. BLF - Bestehen



• Ausgleich notwendig bei zweimal Note 5 oder einmal Note 6 

- jede Note 5 jeweils durch einmal Note 2 oder einmal Note 1 

- Note 6 durch zweimal Note 2 oder einmal Note 1 

• kein Ausgleich möglich bei mehr als zweimal Note 5 oder einmal Note 5 und einmal 
Note 6 (Bestehen nur durch Nachprüfung möglich)

1. BLF - Ausgleich



• durch zusätzliche mdl. Prüfung in Fächern der schr. BLF 

• auf Wunsch des Schülers spätestens am zweiten Unterrichtstag nach Bekanntgabe der 
Noten der BLF durch Mitteilung beim Schulleiter 

• Gewichtung: Ergebnis der schr. Prüfung geht mit 2/3, Ergebnis der mdl. Prüfung mit 
1/3 in Note für jeweiliges Fach ein 

• Dauer der zusätzlichen mdl. Prüfung beträgt 15-20 min. 

1. BLF - Verbesserung der Note



• Jahresfortgangsnote und Note der BLF werden gleich gewichtet 

• bei …,5 gibt im Allgemeinen Note der BLF Ausschlag 

• im Einzelfall gibt Jahresfortgangsnote Ausschlag, wenn diese nach Urteil des 
Fachlehrers eher der Gesamtleistung des betreffenden Schülers entspricht

1. BLF - Endjahresnote in Fächern der BLF



• in Fächern der BLF werden im 2. Schulhalbjahr keine Klassenarbeiten geschrieben  

• in Fächern außerhalb der BLF gelten Jahresfortgangsnoten als Noten für das Zeugnis 

• erfolgreiche Teilnahme an BLF + Erfüllung der Versetzungsbestimmungen                
(§51 ThürSchulO) sind Voraussetzungen für Bestehen der 10. Klasse

1. BLF - Allgemeine Regelungen



• Versetzungsbestimmungen in Klasse 11 müssen erfüllt sein 

• keine Versetzungsentscheidung nach Klasse 11 

• Unterricht in Fächern mit erhöhtem und grundlegendem Anforderungsniveau sowie 
Seminarfach vermittelt Grundlagen für Übergang an Hochschule oder für andere 
berufliche Ausbildung (§ 72 ThürSchulO) 

• Schüler werden einem Stammkurs mit Stammkursleiter zugeordnet 

• Freistunden im Stundenplan

2. Grundlagen für Klasse 11 und 12 - Allgemein



• Oberstufe gliedert sich in Einführungsphase (Klasse 10) und Qualifikationsphase 
(Klasse 11 + 12, Halbjahre Q1 bis Q4) 

• Verweildauer in Oberstufe 3 Jahre (Klassen 10, 11, 12), kann um 1 Jahr verlängert 
werden: 

- bei Wiederholung der Einführungsphase (Klasse 10) wegen Nichtversetzung 

- bei freiwilligem Rücktritt am Ende eines Schulhalbjahres (ist einmalig möglich) 

- wegen Nichterfüllung der Bedingungen zur Abiturprüfung 

- bei Nichtbestehen der Abiturprüfung

2. Grundlagen für Klasse 11 und 12 - Verweildauer



• Wahl der Unterrichtsfächer durch Schüler aus Angebot der Schule 

• Unterricht erfolgt in Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau (eA, 5 
Wochenstunden) und Fächern mit grundlegendem Anforderungsniveau (gA, 2-4 
Wochenstunden)

3. Wahlmöglichkeiten - Allgemeine Regelungen



• Welche Fächer sind für die eigene berufliche Zukunft wichtig? 

• In welchen Fächern liegen die persönlichen Stärken? 

• Welche Fächer machen mir Spaß? 

• In welchen Fächern möchte ich die schriftliche Abiturprüfung ablegen (sind die 3 
gewählten eA-Fächer)?

3. Wahlmöglichkeiten - Motive



• Entscheidung über Einrichtung eines Kurses trifft Schulleiter in Benehmen mit 
Lehrerkonferenz 

• kein Anspruch eines Schülers auf Einrichtung eines bestimmten Kurses 

• Einrichtung von Kursen kann nur im Rahmen der personellen, sächlichen und 
räumlichen Ausstattung sowie organisatorischen Möglichkeiten der Schule erfolgen

3. Wahlmöglichkeiten - Kursbildung (§ 79 ThürSchulO)



• eine Klausur pro Schulhalbjahr in jedem Fach (Dauer: mind. 60 min. in gA-Fächern, mind. 90 
min. in eA-Fächern) und mind. 3 weitere sonstige Leistungsnachweise 

• Berechnung der Halbjahresnote: Klausur zählt 1/3, Durchschnitt sonstiger 
Leistungsnachweise zählt 2/3 (§74 Abs. 11 ThürSchulO) 

• erbringt Schüler Leistung aus ihm zu vertretenden Gründen nicht, wird diese wie 
ungenügende Leistung bewertet (§74 Abs. 12 ThürSchulO) 

• Noten des 1. Halbjahres zählen nicht für 2. Halbjahr 

• Leistungsbewertung erfolgt auf Grundlage von Punkten (0-15 Punkte)

4. Leistungsbewertung - Leistungsnachweise



4. Leistungsbewertung - Punktesystem



• von 40 Halbjahresergebnissen werden 36 eingebracht (davon max. 7 unter 5 NP), d.h. 4 
Halbjahresergebnisse werden gestrichen (alle Ergebnisse stehen jedoch auf Abiturzeugnis) 

• die 4 Halbjahresergebnisse der eA-Fächer, des gA-Faches de oder ma und der Fächer der mündlichen 
Abiturprüfung müssen eingebracht werden 

• von jedem Fach müssen mind. 2 Halbjahresergebnisse eingebracht werden, aus Wahlfach können 
Halbjahresergebnisse eingebracht werden 

• kein Kurshalbjahr darf mit 0 Punkten abgeschlossen werden, auch wenn es nicht in Abiturwertung 
einfließen soll 

• mind. 200 Punkte als Zulassungsvoraussetzung für Abiturprüfung 

• bei null Punkten in einer Seminarfachteilleistung (Prozess 20%, Arbeit 30%, Kolloquium 50%) erfolgt 
keine Zulassung zum Abitur, der Schüler muss 12/I + 12/II wiederholen (§95 Abs. 3 ThürSchulO)

5. Abitur - Zulassung



• insgesamt 5 Prüfungen  

• 3 schr. Prüfungen sind in eA-Fächern 

• 2 mdl. Prüfungen aus fast allen belegten gA-Fächern wählbar, Seminarfachleistung kann 
anstelle einer mdl. Prüfung treten, Wahlfächer können keine Prüfungsfächer sein 

• Sp kann kein Prüfungsfach sein  

• zwei der drei Fächer DE/de, FFS/ffs, MA/ma müssen Prüfungsfächer sein 

• Wahl der Prüfungsfächer erfolgt durch Schüler nach Erhalt des Zeugnisses 12/I

5. Abitur - Prüfungsfächer (§ 92 ThürSchulO)



• aus jedem Aufgabenfeld muss mind. ein Fach als Prüfungsfach gewählt werden          
(schriftlich oder mündlich, § 77 ThürSchulO)

5. Abitur - Prüfungsfächer



• 5 Prüfungsergebnisse werden 4-fach gewichtet 

• in den Prüfungen müssen mind. 100 Punkte erreicht werden  

• in mind. 3 Prüfungen müssen mind. jeweils 5 Punkte (einfache Wertung) erreicht 
werden 

• bei zusätzlicher mdl. Prüfung (nur in Fächern der schr. Prüfung möglich) wird 
Gesamtergebnis durch Gewichtung der schr. und mdl. Prüfung im Verhältnis 2:1 
gebildet

5. Abitur - Qualifikation im Prüfungsbereich



• Besuch des Gymnasiums bis mindestens Ende Klasse 11 notwendig 

• anschließend mindestens einjährige praktische Tätigkeit (abgeschlossene Berufsausbildung oder mind. einjährige 
Teilnahme an Berufsausbildung, gelenktes Praktikum, Freiwilligendienst, Wehrdienst)  

• 15 anrechenbare Kurse aus 2 aufeinanderfolgenden Schulhalbjahren notwendig, davon: 

• müssen Halbjahresergebnisse aus 2 aufeinanderfolgenden Schulhalbjahren in 2 eA-Fächern mindestens 20 Punkte 
ergeben, wovon max. 2 Ergebnisse unter 5 Punkten sein dürfen 

• müssen 9 Halbjahresergebnisse mit mind. 5 Punkten eingebracht werden 

• insgesamt müssen mind. 95 Punkte erreicht werden 

• es müssen je 2 aufeinanderfolgende Halbjahresergebnisse in De, Ma, einer fortgeführten FS, einer Naturwissenschaft 
(Bi, Ch oder Ph) und einer Gesellschaftswissenschaft (Ge, Gg, Sk, Wr, Et oder Re) eingebracht werden 

• 0 Punkte werden nicht angerechnet

6. Fachhochschulreife 
(§ 82 ThürSchulO Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife)


